


42/ 07 - 2004

Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren,

liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger!

In einer der letzten Sitzungen hat der Gemeinderat den Haushaltsplan für das Jahr 2004

verabschiedet. Sehr nachteilig hat sich dabei im laufenden Jahr die Einnahmesituation entwickelt. Gegenüber 2002 stehen im Haushaltsjahr 2004 knapp 700.000 € weniger Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen aufgrund der schwachen Konjunktur zur Verfügung.  Der Haushalt 2004 schließt in der Gesamtsumme mit 6.113.700 €. 
Das Jahr 2004 bietet wieder eine ganze Reihe von Festen und Feiern. Zuletzt hat der Liederkranz Adlkofen sein 50-jähriges Gründungsfest im Bauhof der Gemeinde gefeiert. Ein Fest, das durch die vielen musikalischen Beiträge noch lange in der Erinnerung bleiben wird. Den Verantwortlichen möchte ich zu dieser gelungenen Veranstaltung herzlich gratulieren. 

Mit der warmen Jahreszeit rücken auch die großen Ferien bzw. der Urlaub immer näher. Zahlreiche Vereine und Organisationen feiern in diesen Monaten ihre Sommerfeste, zu denen die Bevölkerung erwartet wird. Während Schule und Kindergarten sich auf die letzten Wochen vor dem Abschluss konzentrieren, sind Andere bereits bei den Wochen danach und bereiten  das Ferienprogramm vor. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Allen für ihren Einsatz zum Wohle der Kinder und Jugendlichen sehr herzlich danken. 

Ich wünsche allen Kindern und Jugendlichen eine schöne und angenehme Ferienzeit. Ich hoffe aber auch, dass diese Zeit nicht von einigen Wenigen genutzt wird, um in der Öffentlichkeit Sachen zu beschädigen oder zu randalieren. All denen, die den Urlaub für dieses Jahr noch vor sich haben, wünsche ich eine erholsame Zeit, um wieder Kraft für die kommenden Monate zu schöpfen. 

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Josef Scharf

1.Bürgermeister

Bäume in Nachbars Garten

Gerade bei den heutigen meist kleinen Gartenflächen kann ein hoher Baum oder Strauch viele Unannehmlichkeiten bereiten. Trotzdem sollte man aus Nachbarschaftlichkeit nicht stets auf einer buchstabengetreuen Beachtung der gesetzlichen Vorschriften bestehen. Oft verhindert dies auch die sinnvolle Gestaltung des Hausgartens. Ein freundschaftliches Gespräch mit dem Nachbarn über die Bepflanzung an der Gartengrenze ist für beide Parteien die angenehmere Lösung. 

Hier einige Grundregeln zu den Grenzabständen von Pflanzen:

Abstandsvorschriften gibt es nur für Bäume, Sträucher und Hecken. Der erforderliche Grenzabstand richtet sich nach der Höhe des Gewächses:

· Ist es bis zu 2 Meter hoch, so beträgt der notwendige Abstand mindestens 50 Zentimeter von der Grenze.

· Ist es höher als 2 Meter, so muss es auch mindestens 2 Meter von der Grenze entfernt sein.

Der Abstand ist die kürzeste Verbindung zur Grenze. Er wird gemessen:

· bei Bäumen von der Mitte des Stammes

· bei Sträuchern und Hecken von der Mitte des am nächsten an der Grenze stehenden Triebes.

Maßgebend hierbei ist die Stelle, an der der Stamm oder Trieb aus dem Boden ragt. Verzweigungen über der Erde bleiben ebenso unberücksichtigt wie eine eventuelle Neigung des Stammes oder Triebes zur Grenze hin.
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Der Nachbar kann grundsätzlich die Einhaltung eines vorschriftsmäßigen Abstandes verlangen. Z. B. kann darauf bestanden werden, dass ein Strauch entfernt wird, der näher als 50 cm an der Grundstücksgrenze steht oder dass ein über 2 Meter hoher Baum, der weniger als 2 Meter von der Grenze entfernt ist, auf 2 Meter zurückgeschnitten (nach einer anderen Meinung auch ganz entfernt) wird.

Der Nachbar muss den Anspruch nicht geltend machen, wenn ihn der Baum oder die Hecke nicht stören. Die Ansprüche unterliegen jedoch der Verjährung, wobei die Verjährungsfrist bei 5 Jahren liegt. 

Neuer Mitarbeiter in der Verwaltung

Seit 1. Mai diesen Jahres hat die Gemeindeverwaltung einen neuen Mitarbeiter. Herr Volker Schieb nimmt Aufgaben im Einwohnermeldeamt, Passamt, Sozialamt, Führerscheinstelle und später die Vertretung im Standesamt wahr. Diese Stellenbesetzung war notwendig geworden, da Frau Melanie Groß nach der Geburt ihres Kindes nur noch Teilzeitbeschäftigt ist.  

Spiel- und Bolzplätze pfleglich behandeln

In unserer Gemeinde stehen den Kindern und Jugendlichen einige Spiel- und Bolzplätze zur Verfügung. Damit diese auch weiterhin genutzt werden können, bitten wir um Beachtung folgender Regelungen:

· Spiel- und Bolzplätze bitte in sauberem Zustand verlassen

· Gerätschaften nicht beschädigen

· Hunde bitte von den Plätzen fernhalten, da sich viele Kinder vor Hunden fürchten

· Andere anwesende Kinder nicht belästigen. Es sollte nicht vorkommen, dass sich kleinere Kinder aus Angst vor Belästigungen durch Ältere nicht mehr auf die Spielplätze trauen

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.

Rückschnitt von Ästen und Zweigen

Nach Art. 29 BayStrWG ist jeder Grundstücksbesitzer verpflichtet, Bäume und Sträucher, die in öffentliche Straßen und Gehwege hinausragen, soweit auszuästen  und    zu   beschneiden,   dass   sowohl  der 
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und auf die Verkehrszeichen  nicht  durch  Zweige  be-

hindert wird. Allgemein ist über Gehwegen  ein  Raum 

von mindestens 2,40 m Höhe und über Fahrbahnen von 

mindestens 4,50 m von jedem  Buschwerk  freizuhalten. 

An Kurven und Straßeneinmündungen sind Hecken  so 

niedrig  zu  beschneiden,  dass  eine  einwandfreie  Ver-

kehrsübersicht gesichert ist.

Kommt ein Grundstücksbesitzer seinen Verpflichtungen nicht nach, kann die Gemeinde diese Arbeiten auf seine Kosten ausführen lassen.

Bitte denken Sie auch an Ihre Haftpflicht, wenn Passanten durch herausragende Zweige verletzt oder ihre Kleidung beschädigt wird.

Lärmbelästigung durch Rasenmähen

Mit dem Beginn des „Grünen und Blühens“ nehmen leider auch die Beschwerden über den ruhestörenden Gebrauch von Rasenmähern in der Nachbarschaft ihren Anfang. Da in der Gemeinde Adlkofen keine Verordnung besteht, die das Rasenmähen zu bestimmten Zeiten regelt, richten wir an dieser Stelle an Sie die Bitte, im Sinne einer guten Nachbarschaft auf Erholungszeiten wie Mittagspausen oder spätere Nachmittagsstunden Rücksicht zu nehmen. 

Durch das Nichtbestehen einer Verordnung in unserer Gemeinde treffen die Regelungen der 32. Bundesimmissionsschutzverordnung zu. Danach dürfen Rasenmäher an Werktagen zwischen 20:00 und 07:00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen nicht betrieben werden. Eine Vorschrift, die die Zeitspanne des Einsatzes eines Rasenmähers beschränkt, existiert nicht. Im Allgemeinen bitten wir Sie, Lärmbelästigungen (z. B. laute Musik, handwerkliche Betätigung, Grillfeste usw.) möglichst abzustimmen.

Gültigkeit Reisepass / Personalausweis prüfen

Urlaubszeit – Reisezeit. Wie jedes Jahr wollen viele Deutsche Ihren verdienten Urlaub im Ausland entspannt genießen. Böse Überraschungen gibt es jedoch nicht selten an den Grenzübergängen. In manchen Ländern gelten bezüglich der Gültigkeitsdauer der Reisepässe und Personalausweise strenge Einreisebe-stimmungen. Wir bitten Sie daher, sich rechtzeitig über die Einreisebestim-mungen in Ihrem Urlaubsziel zu erkundigen und die Gültigkeitsdauer Ihres Ausweises oder Passes zu prüfen. In der Regel dauert eine Neuausstellung zwischen zwei und vier Wochen.
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Informationen zu den Einreisebestimmungen in Ihrem Urlaubsland erhalten Sie auf der Homepage des Auswärtigen Amtes unter www.auswaertiges-amt.de in der Rubrik „Reiseinformationen“, „Länder- und Reisein-formationen“ nach Eingabe des jeweiligen Landes unter „Reise- und Sicherheitshinweise“ beim Unterpunkt „Einreisebestimmungen“. Auch hilft Ihnen gerne die Gemeindever-waltung Adlkofen weiter, jedoch kann für ge-troffene Aussagen keine Gewähr übernommen werden.

Wohnsitzänderungen

Durch die Änderung des Melderechtsrahmengesetzes (MRRG) mit Be-kanntmachung vom 19. April 2002 entfällt die bisherige Pflicht zur Abmeldung, wenn eine neue Wohnung im Inland bezogen wird. Die Abmeldepflicht bleibt jedoch weiterhin bestehen, wenn eine Wohnung im Ausland bezogen wird (§ 11 Abs. 2 MRRG).

Bei Abmeldung einer Nebenwohnung besteht die Meldepflicht ebenfalls weiterhin.

Neuregelung der Lohnsteuerklasse II

Wie uns die Oberfinanzdirektion München mitgeteilt hat, wird die Neuregelung zur Lohnsteuerklasse II erneut geändert.

Derzeit ist leider noch nicht absehbar, wie die endgültigen Regelungen aussehen werden und bis wann das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen sein wird.

Allerdings gilt bereits seit 01.01.2004, dass Steuerpflichtige, die in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft oder einer anerkannten Lebenspartnerschaft leben, keinen Anspruch auf die Gewährung der Steuerklasse II haben.

Begegnungen mit der Partnergemeinde Badia Calavena

Vom 20. – 22. Mai besuchte eine Abordnung der Gemeinde mit Vereinsvertretern und der Böllergruppe der Waldschützen Blumberg die Partnergemeinde. Die Verantwortlichen dazu haben wieder ein umfangreiches Programm ausgearbeitet, um die Vielfalt der Region zu zeigen und die Verbindung zu vertiefen. Dabei bekamen die Reiseteilnehmer auch Venedig zu sehen. Höhepunkte stellte neben den Auftritten der Böllergruppe zusammen mit den Trombinis die Freigabe der Straße „Via Adlkofen“ und der anschließende Festabend im Gemeindesaal von Badia Calavena dar.

Bereits vier Wochen später waren Vertreter aus dem Illasital, dem Gebiet um Badia Calavena, mit einer Produktvorstellung aus der Region zu Gast in Adlkofen. Hier haben sich neben zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern aus Adlkofen auch unsere Nachbarn aus der Gemeinde Wörth beteiligt, die eine Partnerschaft mit Illasi unterhalten. Diese Veranstaltung hatte auf unserem neu gestalteten Dorfplatz ein hervorragendes Ambiente. Dazu möchte ich allen Beteiligten und Helfern sowie dem Blasorchester und dem Trachtenverein für die Unterstützung sehr herzlich danken. Danken möchte ich an dieser Stelle auch Anneliese und Josef Mertlbauer für die Abstimmung und den unermüdlichen Einsatz für diese Partnerschaft.

Förderung und Bau von Kleinkläranlagen

In Anbetracht vieler offener Fragen hat das Landratsamt Landshut den derzeitigen Sach-, Rechts- und Kenntnisstand bezüglich der Nachrüstung von Kleinkläranlagen und die staatliche Förderung zusammengefasst:

Seit 01. August 2002 gelten auch für Kleinleitungen die Grenzwerte nach Anhang 1 der Abwasserverordnung. Danach sind von der qualifizierten Stich-probe 150 mg/l CSB und 40 mg/1 BSB5 an der Einleitungsstelle einzuhalten. Da die bisher überwiegend genutzten mechanischen Reinigungsstufen (im Regelfall Dreikammerausfaulgruben) diese Grenzwerte nicht einhalten können, unterliegen sie der Regelung des § 7 a Abs. 3 Wasserhaushaltsgesetz. Danach sind vorhandene Einleitungen, die nicht der Abwasserverordnung entsprechen, in angemessener Frist nachzurüsten. Der Vollzug obliegt dem zuständigen Landratsamt.

Wie bei Sanierungen von kommunalen Kläranlagen bedarf der jeweilige Betreiber für seine geänderte Einleitung einer neuen wasserrechtlichen Er-laubnis. Diese wird in einem vereinfachten Verfahren nach Art. 17 a des Bayerischen Wassergesetzes erteilt. Hierzu werden, sobald das zuständige Wasserwirtschaftsamt im Rahmen des Förderverfahrens für einzelne Ortsteile Baufreigaben erteilt, diese als Gebietsbezeichnungen in die Liste des Landrats-amtes übernommen.

Die Notwendigkeit eines Sachverständigengutachtens ist auch für die Indirekteinleitung gegeben, da ansonsten der Kanalisationsbetreiber (Gemeinde) für die Antragstellung des jeweiligen Bauvorhabens zuständig wäre.

Ablaufschema zum Förderverfahren:
· Der Gemeinde erstellt das Abwasserkonzept, anschließend erteilt das Wasserwirtschaftsamt die Freigabe zum vorzeitigen Baubeginn.

· Das Landratsamt führt das für die Einleitungen erforderliche Wasserrechts-verfahren durch (Ansprechpartner: Herr Briller 0871 / 408-305 und Herr Reiter 0871 / 408-301)
· Der Antragsteller baut die Kläranlage nach den Vorgaben der wasser-rechtlichen Erlaubnis und beauftragt mit der Abnahme einen privaten Sachverständigen der Wasserwirtschaft. Der Antragsteller hat alle Unter-lagen wie Bescheid, Rechnungen und Abnahmeprotokoll aufzubewahren.

· Der Antragsteller beantragt  die Förderung bei der Gemeinde. Die Gemeinde sammelt die Anträge und leitet sie jährlich als Sammelantrag an das Wasserwirtschaftsamt.

·  Nach Bewilligung der Förderung wird dieser durch die Gemeinde an die Antragsteller weitergeleitet. 
Förderung

Die Gemeinde Adlkofen hat in Zusammenarbeit mit dem Wasserwirtschaftsamt eine Vielzahl von Ortsteilen für die dauerhafte dezentrale Abwasserbeseitigung freigegeben. Dies betrifft alle Ortsteile, die nicht durch eine zentrale Ab-wasseranlage entsorgt werden (siehe unten). Diese Baufreigaben sind zunächst bis 2006 befristet.
Für die Förderung von Kleinkläranlagen ist wichtig, dass die Richtlinie bezüglich Zuwendungen für Kleinkläranlagen (RZKKA) vom 23. April 2003 nicht aufgehoben wurde. Mittel sollen entgegen den zwischenzeitlich erfolgten Meldungen für das Jahr 2004 ausgezahlt werden. Die über die Gemeinden eingehenden Sammelanträge werden bei den zuständigen Wasserwirtschafts-ämtern entsprechend des zeitlichen Einlaufs registriert. Saniert der Kleinklär-anlagenbetreiber seine Altanlage zum jetzigen Zeitpunkt, besteht für ihn die Möglichkeit, über die Gemeinde einen Antrag auf Förderung zu stellen und auf diesem Weg über den Sammelantrag in die Warteliste beim Wasserwirtschafts-amt aufgenommen zu werden. Die Sanierung wird ohnehin zukünftig in jedem Fall erforderlich sein. 
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Zusammenfassend bedeutet dies für die Betreiber von Kleinkläranlagen, dass ihre Anlagen auf jeden Fall zu sanieren sind und die zügige Sanierung auf freiwilliger Basis die Chance auf Erhalt von Förder-mitteln durch den Freistaat Bayern er-höht. Zum  jetzigen  Zeitpunkt   liegt   die
Entscheidung, bis wann die Kleinkläranlage spätestens nachgerüstet wird, beim Betreiber.

Für Rückfragen zu den technischen Vorgaben und das Förderverfahren stehen die Sachbearbeiter im Rathaus und im Landratsamt Landshut gerne zur Verfügung.

Ortsteile, für die bereits eine Freigabe zur Kleineinleiterregelung vorliegt:

Ay, Baumgarten, Berg, Beutelhausen, Birnkofen, Bleiwimm, Blumberg, Brunn, Buchschachten, Dechantsreit, Eglberg, Etzhäusl, Faltern, Feichten, Forst, Forstenrode, Garsberg, Gersteneck, Girglhaid, Großbirken, Grünn, Hagenau, Harskirchen, Hartlsöd, Hauslehen, Hettenkofen, Hillau, Hofstetten, Höll, Holzen, Kalteneck, Kampfrain, Kirmbach, Kleinbirken, Kleinegglkofen, Kleinreit, Kobel, Läuterkofen, Leiersöd, Lernpoint, Lochham, Martlhaid, Mühlmann, Nöham, Oberkühbuch, Obermusbach, Oberpettenbach, Öd, Patzing, Pöffelkofen, Pointen, Rammelsberg, Ratzenstall, Reichersöd, Renau, Reuth, Ried, Riedenberg, Riedenwies, Roßberg, Santing, Schindlbach, Schußrain, Schwatzkofen, Semmelberg, Sittlerhof, Sittlkofen, Stempen, Stöckl am Eck, Thann, Unterkühbuch, Untermusbach, Vorderwaid, Weiher, Weizeneck, Wies, Willerberg, Willerskirchen, Wippenbach, Wölflkofen, Wolfseck  und Zaitzkofen. 

Haushalt 2004

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 28. Juni den Haushalt für das Jahr 2004 verabschiedet. Der Verwaltungshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 3.209.800 €, der Vermögenshaushalt mit 2.903.900 € ab. Wesent-lich geprägt war die Aufstellung des Haushaltes von den überörtlichen Rahmen-bedingungen. So verringern sich die Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen gegenüber 2003 um 234.000 €. Auch die Ausgaben haben sich im Jahr 2004 gegenüber dem Vorjahr um rund 60.000 € aufgrund der Einnahmesituation im Jahr 2003 verringert. Wesentliche Punkte für den Rückgang der Einnahmen sind die rückläufige Schlüsselzuweisung und die gestiegene Steuerkraftzahl von derzeit 391 €. Verglichen am Haushalt 2002 stehen der Gemeinde im laufenden Haushaltsjahr 652.000 € weniger alleine aus Steuern und Zuweisungen  für Investitionen zur Verfügung. Diese rückläufige Entwicklung wird sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen, da ein gravierender Wirtschaftsaufschwung nicht in Sicht ist und die politischen Weichenstellungen dies nicht realistisch erscheinen lassen.  Wesentlich erschwert wird die Finanzsituation durch den hohen Schuldendienst. Hierfür wurden in 2003 576.079 € aufgewendet. In 2004 steigt dieser Betrag  incl. Zins und Tilgung auf 765.611 €. Dadurch fiel die Ver-schuldung von 3.750.000 € zum Dezember 2002 auf 3.262.000 € im Dezember 2003. Dies bedeutet einen Rückgang der Verschuldung je Einwohner von 978 € auf 833 €. Zum Ende des Jahres 2004 wird die Verschuldung pro Kopf auf     752 € zurückgehen. Es gilt daher weiterhin Einsparpotentiale in allen Bereichen zu nutzen. Wünsche werden daher auch in den kommenden Jahren hinten anzu-stellen sein.
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Dennoch wird im Jahr 2004 an wichtigen Projekten gearbeitet. Die Fertigstellung der Sanierungs- und Erschließungsmaßnahmen aus dem vergangenen Jahr, die Sanierung von Straßen und Kanälen die teilweise in einem äußerst schlechten Zustand sind und später wesentliche Mehrkosten verur-sachen würden. 
Auch die Abwasseranlage in Engkofen – Jenkofen wurde mit einem Teilbetrag in Ansatz gebracht, die durch Einnahmen effektiv den Haushalt noch nicht belastet. 

Grünanlagenpflege – Nachahmer gesucht

Die Grünflächen in der Gemeinde bedürfen einer ständigen Pflege. In einigen Fällen, wie in Adlkofen und Reichlkofen sowie an verschiedenen Straßen und auch am Dorfplatz in Adlkofen legen Mitbürger gegen Auslagenersatz Hand an. Diesen Mitbürgerinnen und Mitbürgern möchte ich für ihren Dienst einen herzlichen Dank sagen und bitte zugleich Anwohner oder Freiwillige für weitere Grünanlagen um ihre Unterstützung. Wir bitten dazu um Rücksprache mit der Gemeindeverwaltung und bedanken uns bereits im Voraus für die Unterstützung. Durch die Mindestbesetzung im Bauhof können diese Arbeiten nicht so wahrgenommen werden, wie dies sein soll.

Geschwindigkeitsmessung in Adlkofen

Die Polizeiinspektion Vilsbiburg hat in der vergangenen Woche in Adlkofen am Rathaus, beim Kindergarten und in der Bussardstraße eine Geschwindigkeits-messung vorgenommen. Dies erfolgte, weil viele Anwohner immer wieder Beschwerden über zu schnelle Fahrer an die Gemeinde richteten. Die Messung ergab, obwohl sie in der verkehrsstarken Zeit des Berufsverkehrs vorgenommen wurde, keine allzu großen Überschreitungen. Das schnellste Fahrzeug wurde am Kindergarten bei erlaubten 50 km/h mit einer Geschwindigkeit von 62 km/h gemessen.                

	Standort 
	Rathaus in Richtung
	Kindergarten in Richtung
	Bussardstr.  in Richtung

	Geschwindigkeit
	Schule
	Staatsstraße
	Hauptstr.
	Himmelreich
	Kreisverkehr
	Birkenstr.

	10 - 20 km/h
	2
	5
	-
	-
	4
	-

	21 -25 Km/h
	10
	9
	4
	-
	7
	7

	26 - 30 Km/h
	14
	18
	2
	5
	2
	1

	31 - 35 Km/h
	20
	14
	6
	11
	-
	-

	36 - 40 Km/h
	1
	6
	7
	6
	-
	-

	41 - 45 Km/h
	-
	2
	1
	3
	-
	-

	46 - 50 Km/h
	1
	1
	1
	-
	-
	-

	51 - 60 Km/h
	-
	-
	0
	-
	-
	-

	61 - 70 Km/h
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	Erlaubt
	30 km/h
	50 km/h
	Zone 30 km/h

	Kfz 
	48
	55
	22
	25
	13
	8

	Kfz-Gesamt
	103
	47
	21


Da an keinem der Standorte eine deutliche Überschreitung vorliegt, bleibt hier nur der Appell an die Autofahrerinnen und Autofahrer nicht nur in der eigenen Straße langsam zu fahren, sondern die angemessene Geschwindigkeit auch in der nächsten und übernächsten Straße noch einzuhalten. 

Abgabe von Bauanträgen

Aus gegebenem Anlass weisen wir Sie darauf hin, dass Bauanträge aus Gründen der Rechtssicherheit 12 Tage vor der Gemeinderatssitzung abgegeben werden müssen. Bauanträge, die später eingereicht werden, können mangels fehlender Veröffentlichung nicht in der nächstliegenden Sitzung behandelt werden.

Ferienprogramm in Adlkofen

Der Verein Schule- und Freizeit führt vom 30. Juli bis 10. September das 10. Ferienprogramm durch. Dabei wurde für die Kinder und Jugendlichen wieder ein attraktives und ansprechendes Programm zusammengestellt.  Näheres können Sie beim Verein Schule und Freizeit, bzw. im Internet unter www.schule-und-freizeit.de erfragen.
Ebenso hat auch der Kindergartenverein Adlkofen wieder ein Ferienprogramm, das vom 4. bis 23. August für die Kinder bis 6 Jahre veranstaltet wird. Näheres hierzu können Sie beim Kindergartenverein Adlkofen, Bianca Klugbauer Tel. 08707 / 8248 in Erfahrung bringen.[image: image6.png]



Landkreis-CD „Um Landshut ummadum“ (3)

Der Volksmusik- und Brauchtumspfleger hat im Auftrag des Landkreises eine Volksmusik-CD mit dem Titel „Um Landshut ummadum (3) – Es war einmal ... Volksmusik zwischen Laaber und Bina“ aufgenommen. Die CD kann von Interessenten zum Preis von 17,- Euro in der Gemeinde Adlkofen erworben werden.

Essen nach Bestellung
[image: image7.wmf]Der Menüservice des Bayerischen Roten Kreuzes bringt einmal wöchentlich verschiedene Menüs tiefkühlfrisch ins Haus. Dabei können Sie selbst auswählen und den Dienst nach Belieben in Anspruch nehmen. Auch spezielle Diabetiker oder cholesterinarme Menüs stehen zur Verfügung.
Nähere Auskünfte erhalten Sie beim BRK Landshut unter Tel. 0871 / 96221-27.

Badeweiher Jenkofen
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Da nun hoffentlich bald die Badesaison beginnt, wird auch der Betrieb rund um den Badeweiher in Jenkofen starten.

Ich bitte Sie hierbei, den Badeweiher stets sauber zu verlassen und Müll in die dafür vorgesehenen Behälter zu werfen. 

Außerdem weise ich Sie auf die allgemeinen „Benutzungszeiten“ des Bade-weihers hin und bitte Sie, diese nicht zu überschreiten. Der Badeweiher kann täglich von8.oo Uhr bis 21.00 Uhr genutzt werden.

Außerdem richte ich die Bitte an Sie,  keine Lagerfeuer am Weiher abzubrennen und die Plätze pfleglich zu behandeln. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
Unternehmerverband gegründet

Vor Kurzem wurde in Adlkofen ein Verband der Selbständigen  und Unter-nehmer gegründet. Dieser Verband hat als oberstes Ziel die Anbieter und deren Vielfalt in der Gemeinde darzustellen. Die über 300 Selbständigen in der Gemeinde Adlkofen bieten ein breites Spektrum an Angeboten. Derzeit arbeiten die Mitglieder an der Erstellung eines Gewerbeverzeichnisses, das einen Über-blick über die Vielfalt in der Gemeinde geben wird, wenn es weitgehend voll-ständig ist. Alle Gewerbetreibenden werden daher gebeten, sich in diesem Verzeichnis aufnehmen zu lassen. Weitere Informationen können beim Vor-sitzenden Gerhard Eschlbeck unter info@eschlbeck.de oder unter Tel. 08707 / 93 14 00 eingeholt werden. 

Hundekot in Wiesen
Das Landratsamt Landshut informiert:
Die Neosporose beim Rind ist eine weltweit verbreitete Parasitenerkrankung und kann zum Verwerfen bei Kühen führen. Der Erreger kann über die Futter-aufnahme oder direkt von Rind zu Rind übertragen werden. 

Hunde, die Träger des Erregers sein können ohne selbst Krankheitssymtome zeigen zu müssen, scheiden den Parasiten mit dem Kot aus. Dadurch entsteht die Gefahr, dass mit Hundekot verunreinigtes Futter Krankheitserreger enthält. Nimmt eine tragende Kuh verunreinigtes Futter auf, infiziert sie sich mit dem Erreger, was Verwerfungen bei der Kuh auslösen kann. 
Daher ist es von großer Bedeutung, dass Hundehalter darauf achten, dass ihre Hunde ihr „Geschäft“ nicht in Wiesen verrichten. Durch eine tierärztliche Blut-untersuchung kann der Erreger festgestellt werden. Bei Nichtbeachtung können Landwirten erhebliche und langwierige wirtschaftliche Schäden entstehen, da der Erreger nur sehr schwer aus dem Milchviehbestand zu entfernen ist.
Ansprechpartner und Rufnummern in der Gemeinde Adlkofen

	Name
	Aufgabenbereich (nur Auszugsweise)
	Rufnummer

	Josef Scharf
	1. Bürgermeister
	929-12

	Konrad Hubauer
	Geschäftsleiter, Baupläne, Jagd, Bauhof, Friedhof, Renten
	929-11

	Astrid Hoffmann
	Stv. Geschäftsleiterin Kämmerei, Steuern, Bauleitplanung
	929-15

	Melanie Groß, Teilzeitkraft
	Standesamt, Sozialamt
	929-14

	Volker Schieb
	Einwohnermeldeamt, Führerscheine, Passamt
	929-12

	Ernst Meindl
	Gewerbeamt, Fischerei, Rundfunkgebühren, Straßenschäden
	929-13

	Manuela Neumeier, Teilzeitkraft
	Kassenleitung, Pachtverträge
	929-16

	Janina Blenn
	Kasse
	929-16

	Martina Zeindl
	Abfallwirtschaft, Kanalgebühren, 
	929-17

	TELEFAX
	
	929-20

	E-Mail:
	poststelle@adlkofen.de 
	


Meldung von defekten Straßenbeleuchtungen

Defekte Straßenlampen oder Beschädigungen an Straßenbeleuchtungsein-richtungen bitten wir der Kundenzentrale der e.on Bayern in Altdorf unter der Telefonnummer     0871 / 96636 447  oder Fax. 0871 / 96636-409 oder per     E-Mail
marcus.greil@eon-energie.com zu melden.

Sanierung der 220 kV-Leitung
Die e.on Netz GmbH plant für August dieses Jahres die Sanierung der 220 kV-Leitung nach St. Peter. Die Leitung verläuft ca. 8,4 km im Gebiet der Gemeinde von Zaitzkofen über Beutelhausen, Musbach und Göttlkofen. Zur Erhöhung der Übertragungsfähigkeit werden die Bodenabstände erhöht und Isolatoren und Klemmen ausgewechselt. Entstehende Flurschäden werden mit den Nutzungsberechtigten durch die e.on abgeklärt.    
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